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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.03.1981

Norm

ZPO §234

Rechtssatz

Trotz Erbteilung, die eine Forderung nur einem Teil der Erben zukommen ließ, haben nach der Einantwortung des

Nachlasses alle Erben den von der Verlassenschaft geführten Prozeß um die Forderung fortzusetzen, wenn nicht die

Rechtserwerber allein mit Zustimmung der Gegenpartei in den Rechtsstreit eintraten.
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